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Vergabekammer Nordbayern zum Formblatt 223

Grundlos aufklären ist rechtswidrig
Ein öffentlicher  Auftraggeber  schrieb
die  Gebäudeautomation  europaweit
nach der VOB/A-EU aus. Der preislich
bestbietende Unternehmer war weniger
als 1 Prozent günstiger als der zweitplat-
zierte Bieter. In den Bewerbungsinfor-
mationen war bestimmt, dass die Beauf-
tragung von der Vorlage des Formblatts
2 2 3  ( „ A u f g l i e d e r u n g  d e r
Einheitspreise“) abhängig gemacht wird.
Nach der Submission forderte die Ver-
gabestelle von den vier bestplatzierten
Unternehmen,  das  Formblatt  223 bin-
nen sechs Kalendertagen einzureichen.
Der  Auftraggeber  verlangte  daraufhin
vom  Bestbieter  Aufklärung,  weil  bei
verschiedenen Positionen im Formblatt
223 unter anderem kein Zeitansatz ein-
kalkuliert worden sei. Das bestbietende
Unternehmen erläuterte dazu, dass die
erforderlichen Zeiten bereits bei den all-
gemeinen  Projektkosten  einkalkuliert
worden seien. Mit dem Vorabinformati-
onsschreiben  wurde  der  Bestbieter
schließlich darüber informiert, dass sein
Angebot  nicht  berücksichtigt  werden
könne.  Der  Unternehmer rügte  seinen
Ausschluss als vergaberechtswidrig und
beantragte die Nachprüfung. Die Verga-
bekammer Nordbayern (Beschluss vom
11. August 2021 – RMF-SG21-3194-6-
25) gab dem Nachprüfungsantrag statt.
Das Angebot des bestbietenden Unter-
nehmens enthielt die geforderten Preise

und  war  nicht  nach  §  16a  EU Abs.  2
Satz 2 VOB/A i.V.m. § 13 EU Abs. 1
Nr.  3  VOB/A auszuschließen.  Eintra-
gungen im Formblatt 223 sind nach der
Rechtsprechung keine Preisangaben im
Sinne des § 13 EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A,
sodass § 16a EU Abs. 2 VOB/A nicht
einschlägig ist.  Sie werden nicht Ver-
tragsbestandteil, weil im Vertrag nur die
(Einheits-)Preise, nicht aber deren ein-
zelne  Elemente  oder  die  Art  ihres
Zustandekommens vereinbart  werden.
Das Formblatt 223 hat somit ausschließ-
lich den Zweck, dem Auftraggeber zu
ermöglichen,  auffällig  erscheinende
Angebotspreise  auf  Angemessenheit
einer ersten Prüfung zu unterziehen und,
falls erforderlich, eine gezielte Aufklä-
rung  vorzunehmen.  Jedenfalls  dann,
wenn das  Formblatt  223  nicht  bereits
mit  dem Angebot  vorzulegen ist,  darf
der Auftraggeber dieses aber nicht allein
deshalb anfordern, weil er sich dies vor-
behalten hat oder dies in einem Verga-
behandbuch  oder  einer  Dienstanwei-
sung  vorgegeben  wird.  Vielmehr
braucht  der  Auftraggeber  dafür  einen
Grund im Sinne des § 16d EU Abs.  1
VOB/A.
Vorliegend  bestand  nach  Ansicht  der
Ansbacher  Vergabekammer  kein  sol-
cher Grund für ein Aufklärungsverlan-
gen. Das Angebot des Bestbieters ent-
hielt alle Preise. Die Aufforderung zur

Vorlage des Formblatts 223 war – trotz
des Hinweises in den Bewerbungsbedin-
gungen – unzulässig.  Denn nach § 15
EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A darf der öffent-
liche  Auftraggeber  nach  Öffnung  der
Angebote von einem Bieter nur Aufklä-
rung verlangen, um sich über die Ange-
messenheit  der Preise zu unterrichten,
wenn nötig durch Einsicht in die vorzu-
legenden Preisermittlungen (Kalkulatio-
nen).  In  Anbetracht  eines  Preisunter-
schieds zwischen dem Erst- und Zweit-
platzierten  von weniger  als  1  Prozent
war hier bei objektiver Betrachtung ein
Aufklärungsbedarf jedoch nicht erkenn-
bar. Deswegen fehlten die Grundlagen
für eine Feststellung, dass der vom Best-
bieter angebotene Preis im Verhältnis zu
der  zu  erbringenden  Leistung  unge-
wöhnlich  niedrig  ist.  Damit  lagen die
rechtlichen Voraussetzungen gemäß §
15 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A für ein Auf-
klärungsverlangen nicht vor. Die Forde-
rung des Formblatts 223 hätte vielmehr
eines  konkreten  Aufklärungsbedarfs
bedurft und war deshalb vergaberechts-
widrig. Ohne das unberechtigte Aufklä-
rungsverlangen wäre das Angebot des
Bestbieters zu werten und nicht auszu-
schließen gewesen. > Holger Schröder
Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.
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